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zu Punkt ..... der 796. Sitzung des Bundesrates am 13. Februar 2004

Elfte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes (Verordnung über Emissionserklärungen und Emissionsbe-
richte - 11. BImSchV)

A

Der federführende Ausschuss für Umwelt,

Naturschutz und Reaktorsicherheit (U),

der Agrarausschuss (A) und

der Wirtschaftsausschuss (Wi)

empfehlen dem Bundesrat, der Verordnung gemäß Artikel 80 Abs. 2 des Grundge-
setzes nach Maßgabe folgender Änderungen zuzustimmen:

1. Zu § 1

In § 1 ist nach der Angabe "Nr. 3.11" der Klammerzusatz "(Spalte 2)" zu strei-
chen.

Begründung:

Die Anlagen der Nummer 3.11 Spalte 1 sind von der Emissionserklärungs-
pflicht zu befreien, da bei diesen Anlagen keine relevanten Emissionen im
Sinne der 11. BImSchV zu erwarten sind.
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2. Zu § 1

In § 1 ist die Angabe "3.18;" zu streichen.

Begründung:

Die Aufzählung der Nummer 3.18 in § 1 bedeutet den Wegfall der Emissions-
erklärungspflicht für große Werften.
Zweck der Abgabe von Emissionserklärungen und Emissionsberichten ist, eine
Beurteilungsgrundlage relevanter Emittenten zu schaffen. Damit kann eine
Datengrundlage zur Aufstellung von Luftreinhalteplänen und für den Emissi-
onshandel gegeben werden. Die Verordnung über genehmigungsbedürftige
Anlagen (4. BImSchV) benennt unter Nummer 3.18 Anlagen zur Herstellung
oder Reparatur von Schiffskörpern oder -sektionen aus Metall mit einer Länge
von 20 Metern oder mehr. Es ist nicht nachvollziehbar, wieso Schiffswerften
von der Emissionserklärungspflicht ausgenommen werden sollen, da sie die
Küstenregionen mit zum Teil erheblichen Schadstoffabgaben (Kohlenwasser-
stoffe, Stäube, Metalldämpfe etc.) belasten.
Allein in der Freien Hansestadt Bremen betrug die Abgabe aus Werften von
- Lösemitteln 161 t/Jahr
- Stäuben 1200 t/Jahr
im letzten maßgeblichen Emissionserklärungszeitraum des Jahres 2000.
Insbesondere Reparaturwerften werden in der Regel offen betrieben. Das hat
zur Folge, dass im Nahbereich erhebliche Umweltbelastungen durch unter-
schiedliche partikelförmige und gasförmige Stoffe auftreten können. Eine Ent-
lassung aus der Emissionserklärungspflicht beschneidet die zuständige Be-
hörde erheblich in den Möglichkeiten der Luftreinhalteplanung entsprechend
§ 47 BImSchG.

3. Zu § 1

In § 1 ist die Angabe "7.1 (Spalte 2)" durch die Angabe "7.1 [ohne Betriebsein-
richtungen gemäß Anhang 1 dieser Verordnung]*" zu ersetzen.

                                             
* Wird bei Annahme mit Ziffer 5 redaktionell angepasst.
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Begründung:
Die bisher gültige 11. BImSchV ermöglichte eine vereinfachte Emissionserklä-
rung für genehmigungsbedürftige Anlagen nach Nummer 7.1. Dabei mussten
bislang keine Daten zum Emission verursachenden Vorgang sowie zu den
Emissionen selbst abgegeben werden.
Diese Möglichkeit der vereinfachten Emissionserklärung entfiele nach der vor-
liegenden Verordnung. Damit entstünde für die Betreiber dieser Anlagen ein
höherer Aufwand sowie höhere Kosten insbesondere für die zusätzliche Erhe-
bung bzw. Herleitung der entsprechenden Emissionsdaten.
Um weitere Belastungen der Betriebe zu vermeiden, soll die Erstellung von
Emissionserklärung und Emissionsbericht auf die von der EU geforderten Be-
triebe, die in Anhang 1 der Verordnung aufgeführt sind, begrenzt werden.
Dies dient der Vermeidung von zusätzlicher Bürokratie und weiterer Wettbe-
werbsnachteile für deutsche Betriebe.
Im Übrigen wird damit die nach der Verordnung bestehende Diskrepanz zwi-
schen Betrieben, die einen Emissionsbericht erstellen müssen und solchen Be-
trieben, die eine Emissionserklärung abgeben müssen, bereinigt.

4. Zu § 1 Satz 2 - neu -

Dem § 1 ist folgender Satz anzufügen:

"Gehören zu den von dieser Verordnung ausgenommenen Anlagen Teile oder
Nebeneinrichtungen, die für sich gesehen unter den Anwendungsbereich dieser
Verordnung fallen, so ist eine Emissionserklärung oder ein Emissionsbericht
nach § 3 nur für diese Teile oder Nebeneinrichtungen abzugeben."

Begründung:

Für Anlagen, die von der Abgabe einer Emissionserklärung befreit sind, aber
Teile oder Nebeneinrichtungen besitzen, für die eine Emissionserklärung er-
forderlich ist, musste bisher für die gesamte Anlage eine Emissionserklärung
abgegeben werden. Zukünftig soll für derartige Anlagen zur Reduzierung des
Aufwandes nur noch für den bestimmten Teil bzw. die Nebeneinrichtung eine
Emissionserklärung abgegeben werden. Diese Änderung gegenüber der bishe-
rigen Regelung hat dabei nicht nur in der Begründung, sondern zur Klarstel-
lung und Vermeidung unnötiger Rückfragen gleich im Verordnungstext zu er-
folgen.
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5. Zu § 2 Nr. 1 und § 3

a) § 2 Nr. 1 ist wie folgt zu fassen:

"1. Betriebseinrichtung

eine oder mehrere mit § 1 erfasste genehmigungsbedürftige Anlagen ei-
nes Betreibers an demselben Standort,"

b) § 3 ist wie folgt zu ändern:

aa) Absatz 1 ist wie folgt zu fassen:

"(1) Der Betreiber einer Betriebseinrichtung hat einen Emissionsbericht
abzugeben, der inhaltlich dem Anhang 1* entspricht und Angaben über
die im Anhang 2* genannten Stoffe enthält, soweit die dort genannten
Schwellenwerte überschritten sind."

bb) Die Absätze 2 und 3 sind zu streichen.

cc) Absatz 4 ist wie folgt zu ändern:

aaa) In Satz 1 sind die Wörter "Emissionserklärung und Emissionsbe-
richt sind" durch die Wörter "Der Emissionsbericht ist" zu erset-
zen.

bbb) Satz 3 ist wie folgt zu fassen:**

"Die zuständige Behörde kann auf Antrag des Betreibers in be-
gründeten Fällen Ausnahmen von den Festlegungen nach Satz 1
oder 2 erteilen."

Folgeänderungen:

Zu Buchstabe a

Anhang 1 ist zu streichen.

                                             
* Die Nummerierungen der Anhänge berücksichtigen die Folgeänderungen.
** Wird bei Annahme mit Ziffer 10 redaktionell angepasst.
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(noch Ziffer 5)

Zu Buchstabe b

a) Im Titel der Verordnung sind die Wörter "Emissionserklärungen und " zu
streichen.

b) Anhang 2 ist zu streichen.

c) § 4 ist wie folgt zu ändern:

aa) Absatz 1 ist wie folgt zu ändern:

aaa) In Satz 1 sind die Wörter "die Emissionserkärung und" zu strei-
chen.*

bbb) In Satz 2 ist das Wort "sind" durch das Wort "ist" zu ersetzen
und die Wörter "eine Emissionserkärung und" zu streichen.

bb) Absatz 2 ist wie folgt zu ändern:

aaa) In Satz 1 sind die Wörter "Die Emissionserklärung und" zu
streichen und das Wort "sind" durch das Wort "ist" zu ersetzen.

bbb) In Satz 4 sind die Wörter "für eine Emissionserklärung oder" zu
streichen.

cc) Absatz 3 ist wie folgt zu ändern:

aaa) In Satz 1 sind die Wörter "einer Emissionserklärung oder" und
die Wörter "die Anlage oder" zu streichen.

bbb) In Satz 2 sind jeweils die Wörter "die Anlage oder" zu strei-
chen.

ccc) In Satz 3 sind die Wörter "eine Emissionserklärung oder" und
die Wörter "die Anlage oder" zu streichen.

c) In § 5 Abs. 2 sind die Wörter "der Emissionserklärung" durch die Wörter
"dem Emissionsbericht" zu ersetzen.

e) In § 6 sind die Wörter "einer Emissionserklärung" durch die Wörter "eines
Emissionsberichtes" zu ersetzen.

                                             
* Andere mit Ziffer 5 angenommene Ziffern sind, gegebenenfalls auch in der Begründung, redaktionell an-

zupassen.
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(noch Ziffer 5)

Begründung

zu a): Der Begriff Betriebseinrichtung soll auf alle mit § 1 erfassten Anlagen
eines Betreibers an demselben Standort angewendet werden.

zu b): Zweck der Verordnung ist, gesicherte Angaben über Emissionen von
Anlagen als Grundlage für
a) die allgemeine Überwachung,
b) die Beurteilung der Luftqualität,
c) die Aufstellung und Durchführung von Luftreinhalteplänen,
d) die Übermittlung von Daten über Jahresfrachten bestimmter

Schadstoffe entsprechend EPER,
e) notwendige Planungs- und Sanierungsmaßnahmen und
f) die Verminderung der Luftverunreinigungen  und für Abhilfe-

und Vorsorgemaßnahmen in Untersuchungsgebieten nach § 44
Abs. 2 BImSchG

zu erhalten.
Um diese Anforderungen zu erfüllen, ist es ausreichend, von sämtli-
chen Betriebseinrichtungen standortbezogene Daten zu erfassen. Eine
anlagenspezifische Datenerfassung mit Quellenangaben ist weder für
die allgemeine Überwachung noch für die Kontrolle der Luftqualität
notwendig.
Die Berichtspflicht soll daher zukünftig ausschließlich standortbezo-
gen, allerdings für alle Betriebseinrichtungen erfolgen. Der Begriff
"Betriebseinrichtung" umfasst nicht nur den Begriff der Betriebsein-
richtung i.S.d. IVU-Richtlinie (IVU-Anlagen), sondern alle Anlagen
i.S.d. § 1, die die im Anhang 2 aufgeführten Stoffe emittieren sowie
den dort für den jeweiligen Stoff festgelegten Schwellenwert über-
schreiten. Es ist nur ein Bericht (Emissionsbericht) erforderlich.
Mit dieser Änderung erfolgt eine weitgehende Annäherung an die eu-
roparechtlichen Vorgaben (EPER / IVU), sowie eine deutliche Verein-
fachung für Anlagenbetreiber bei der Datenerfassung, die mit erhebli-
chen Kosteneinsparungen verbunden ist, was positive Auswirkungen
auf den Wirtschaftsstandort Deutschland hat.
Kosteneinsparungen sind auch bei den Landesbehörden zu erwarten,
weil die Datenerhebung mit einer einfachen Software erfolgen kann
und dadurch der Verwaltungsaufwand reduziert wird.
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(noch Ziffer 5)

Im Einzelnen:
Zu a):
Die bisher im Rahmen der 11. BImSchV erhobenen Daten werden für
die Überwachung von genehmigungsbedürftigen Anlagen für die all-
gemeine Überwachung im bisherigen Detaillierungsgrad nicht benö-
tigt. Vielmehr werden für den Umweltschutz und den Nachbarschutz
die Daten der immissionsschutzrechtlichen Genehmigungen und die
im Rahmen der Überwachung durchgeführten Messungen gemäß
§§ 26 und 28f BImSchG herangezogen. In Einzelfällen werden von
den Überwachungsbehörden Sachverständigengutachten zur Ermitt-
lung von spezifischen Situationen herangezogen.
Zu b), c) und e):
Grundlage für die Gebietseinstufung ist die Immissionsbelastung, die
durch Luftmessungen (Immissionsmessnetze) erhoben wird. Darüber
hinaus sind Immissionsdaten der verkehrsbedingten Belastungs-
schwerpunkte gemäß 23. BImSchV erforderlich. Weitere Daten kön-
nen aus statistischen Quellen gewonnen werden. Daher ist es ausrei-
chend, für genehmigungsbedürftige Anlagen und Anlagenteile stand-
ortbezogene Emissionsdaten zu ermitteln. Die Ermittlung von anla-
genscharfen Emissionen einzelner Quellen ist nicht erforderlich. Soll-
ten in Einzelfällen darüber hinaus gehende, anlagenspezifische Daten
erforderlich sein, können diese gesondert ermittelt werden.
Zu d):
Für die Emissionsdatenerfassung ist die Entscheidung der Kommis-
sion vom 17. Juli 2000 über den Aufbau eines Europäischen Schad-
stoffemissionsregisters gemäß Artikel 15 der Richtlinie 96/16/EG des
Rates über die integrierte Vermeidung und Verminderung der Um-
weltverschmutzung maßgebend. Demnach ist die Datenerhebung nur
für Emissionen von Betriebseinrichtungen, die abschließend im An-
hang I der IPPC-Richtlinie aufgeführt sind, erforderlich. Für diese und
für weitere Anlagen werden die Emissionsdaten entsprechend der
Entscheidung der Kommission erfasst.



Empfehlungen, 954/1/03 - 8 -

...

6. Zu § 3 Abs. 1 Satz 1, 2 und 3 - neu -

§ 3 Abs. 1 ist wie folgt zu ändern:

a) Die Wörter "und Angaben enthält über" sind durch einen Punkt zu ersetzen.

b) Vor Nummer 1 sind die Wörter "Emissionen sind anzugeben für" einzufü-
gen.

c) Folgender Satz ist anzufügen:

"Sind für den Erklärungszeitraum keine Emissionen anzugeben, können die
Angaben unter "Emissionsverursachender Vorgang" und "Emissionen" des
Anhangs 2 entfallen."

Begründung:

Von der Pflicht zur Abgabe der Emissionserklärung sind solche Anlagen be-
freit, von denen nur geringe Luftverunreinigungen ausgehen können. Für An-
lagen, die in § 1 genannt sind, gilt dies generell, während für andere Anlagen
auf Antrag des Betreibers die zuständige Behörde unter Berücksichtigung der
besonderen Umstände des Einzelfalles eine Ausnahme nach § 6 erteilen kann.
Für alle anderen Anlagen erwartet die zuständige Behörde eine Emissionser-
klärung. Gemäß § 3 Abs. 1 der Verordnung hat der Betreiber einer solchen
Anlage jedoch nur dann eine Emissionserklärung abzugeben, wenn die ge-
nannten Massenströme überschritten sind. Gibt der Betreiber einer solchen
Anlage nun keine Emissionserklärung ab, weil z.B. konjunkturbedingt im Er-
klärungszeitraum kein Emissionsmassenstrom überschritten wurde, hätte die
Behörde von sich aus zu prüfen, ob die Abgabe der Emissionserklärung ver-
säumt wurde oder auf Grund einer Massenstromunterschreitung keine Emissi-
onserklärung abzugeben wäre. Dieser zusätzliche behördliche Aufwand ist
nicht gerechtfertigt, da § 27 des BImSchG die Angabe von Emissionsdaten als
Betreiberpflicht formuliert. Auch der Betreiber spart keinen Aufwand, wenn er
in diesem Falle keine Emissionserklärung abgeben würde. Für seine eigene
Plausibilitätsprüfung, ob die Anlage den Emissionsmassenstrom nach § 3
Abs. 1 unterschreitet, benötigt er selbst Angaben zur Auslastung, zu den Be-
triebsstunden und zu den gehandhabten Stoffen. Die Abgabe einer Emissions-
erklärung sollte daher auch in diesen Fällen, wenn auch vereinfacht ohne Emis-
sionsangaben, grundsätzlich vorgesehen sein.
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7. Zu § 3 Abs. 1 Nr. 1

§ 3 Abs. 1 Nr. 1 ist wie folgt zu ändern:

a) Nach dem Wort "andere" sind die Wörter "giftige oder" zu streichen.

b) Nach den Wörtern "sehr giftige Stoffe1" sind folgende Wörter einzufügen:

", soweit deren jeweilige Emissionen je Anlage 0,01 Kilogramm je Stunde
oder 0,25 Kilogramm im Erklärungszeitraum übersteigen,"

Folgeänderungen:

§ 3 Abs. 1 Nr. 2 ist wie folgt zu ändern:

a) Vor dem Wort "Trichlorbenzol" ist das Wort "und" zu streichen.

b) Nach dem Wort "Trichlorbenzol," ist der letzte Halbsatz wie folgt zu fas-
sen:

"Hexachlorbenzol und Hexachlorcyclohexan, soweit deren jeweilige Emis-
sion je Anlage den Wert von 10 Kilogramm im Erklärungszeitraum über-
steigt, und"

Begründung:

Mit den vorgeschlagenen Änderungen erfolgt eine Erleichterung der Erklä-
rungspflicht. Nicht explizit genannte giftige Stoffe werden von der Erklärungs-
pflicht ausgenommen. Zusätzlich wird für die zu erklärenden Stoffe dieser
Kategorien eine Mengenschwelle eingeführt, ab der erst eine Erklärungspflicht
besteht.

8. Zu § 3 Abs. 1 Nr. 3

In § 3 Abs. 1 Nr. 3 ist am Ende der Punkt durch ein Komma zu ersetzen und
sind die Wörter "wobei anstelle der Emissionen von Einzelstoffen die Angabe
auch als Summenparameter von Gesamtkohlenstoff, Staub, Stickstoffoxid als
Stickstoffdioxid und Schwefeloxid als Schwefeldioxid erfolgen kann." anzufü-
gen.
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Begründung:

Mit der vorgeschlagenen Änderung wird eine Vereinfachung der Emissionser-
klärung für die Unternehmen erreicht. Ein Informationsverlust für die erheben-
den Stellen entsteht nicht, da durch Emissionsfaktoren die erhebende Stelle aus
den Summenparametern die Einzelstoffe berechnen kann.

9. Zu § 3 Abs. 2

§ 3 Abs. 2 ist wie folgt zu fassen:

"(2) Die zuständige oberste Landesbehörde oder die nach Landesrecht be-
stimmte Behörde kann bis sechs Monate vor Ablauf eines Erklärungszeitraumes
für bestimmte Anlagen Vereinfachungen der Emissionserklärungen festlegen.
Die zuständige Behörde kann auf Antrag des Betreibers einer Anlage bis vier
Monate vor Ablauf eines Erklärungszeitraumes festlegen, welche der nach An-
hang 2 geforderten Angaben entfallen können."

Begründung:

Durch die Änderung der Satzreihenfolge soll zum Ausdruck kommen, dass zu-
erst eine Allgemeinregelung und danach eine Spezialregelung getroffen werden
soll. Gleichzeitig ist eine klare zeitliche Trennung zwischen den einzelnen
Zeiträumen notwendig. In der Regel beschäftigen sich die Berichtspflichtigen
erst nach Aufforderung durch die zuständige Behörde mit der Emissionserklä-
rung. Da die Berichtspflichtigen dann zusammen mit der Aufforderung über
Vereinfachungen informiert werden können, sind zahlreiche Einzelanträge ent-
behrlich. Zeitliche Überschneidungen zwischen den Festlegungen durch die
zuständige Behörde sowie den Betreiberanträgen führen zu zusätzlichen, un-
nötigen Aufwendungen.

10. Zu § 3 Abs. 4 Satz 1 und 3

§ 3 Abs. 4 ist wie folgt zu ändern:

a) In Satz 1 sind nach dem Wort "sind" die Wörter "in der Regel" einzufügen.

b) In Satz 3 ist das Wort "Ausnahmen" durch die Wörter "oder von Amts we-
gen abweichende Regelungen" zu ersetzen.
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Begründung:

Insbesondere bei mittelständischen Betrieben ist nicht sichergestellt, dass für
die Berichterstellung eine kompatible Software zum Einsatz gelangt. Auch
kann nicht gewährleistet werden, dass rechtzeitig für die ersten Berichtserhe-
bungen eine einfach zu bedienende und kompatible Software vorliegt und
funktionsfähig installiert werden kann. Trotz der grundsätzlichen Bereitschaft
zur elektronischen Datenübermittlung bedarf es daher auch der Möglichkeit,
beim bisherigen System zu verbleiben.

11. Zu § 3 Abs. 4 Satz 2

In § 3 Abs. 4 Satz 2 sind die Wörter "Die elektronische" durch die Wörter "Das
Format der elektronischen" zu ersetzen.

Begründung:

Klarstellung des Gewollten.

12. Zu § 3 Abs. 4 Satz 2

In § 3 Abs. 4 ist in Satz 2 das Wort "vier" durch das Wort "sechs" zu ersetzen.

Begründung:

Der Zeitraum von vier Monaten für die Bekanntgabe der Emissionserklärung in
elektronischer Form ist angesichts zu erwartender Probleme bei der Um-
stellung auf eine neue Software zu kurz bemessen.

13. Zu § 4 Abs. 3 Satz 3

§ 4 Abs. 3 Satz 3 ist zu streichen.

U
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Begründung:

Bei einem Wechsel des Betreibers einer Anlage gehen die Betreiberpflichten
einschließlich der zur Emissionsberichterstattung im vollen Umfang auf den
Nachfolger über. Es ist nicht nachvollziehbar, warum für eine Anlage zwei
(Teil-) Berichte abzugeben sind, zumal dies weiteren zusätzlichen Verwal-
tungsaufwand bei den Vollzugsbehörden hervorruft.

14. Zu § 4 Abs. 4

In § 4 Abs. 4 sind die Wörter "übermitteln die zuständigen Behörden die Emis-
sionsberichte in elektronischer Form über die nach Landesrecht zuständige Be-
hörde bis" durch die Wörter "übermittelt die nach Landesrecht zuständige Be-
hörde die Emissionsberichte in elektronischer Form bis" zu ersetzen.

Begründung:

Regelungen zur landesinternen Bearbeitung der Emissionsberichte sind insbe-
sondere vor dem Hintergrund des medienübergreifenden Ansatzes des EPER in
der 11. BImSchV entbehrlich. Die Bündelung der Emissionsdaten für die Be-
reiche Luft, Wasser, Abfall wird in der Regel bei einer nach Landesrecht zu-
ständigen Behörde erfolgen, die dann auch die Übermittlung an das BMU
durchführt. Auf welche Weise die Bündelung erfolgt, sollte dabei landesintern
geregelt werden.

15. Zu § 4 Abs. 4

In § 4 Abs. 4 ist die Angabe "1. Oktober" durch die Angabe "31. Dezember" zu
ersetzen.

Begründung:

Die Bundesregierung hat der EU-Kommission den zweiten EPER-Bericht (Er-
klärungszeitraum 2004) im Juni 2006 vorzulegen. Damit steht für die zusam-
menfassende Berichterstattung ein Zeitraum von 18 Monaten nach Ablauf des
Erklärungszeitraums zur Verfügung, der entsprechend dem Zeitaufwand für die
auf der jeweiligen Ebene erforderlichen Arbeitschritte zwischen den Betrieben,
den Ländern und dem Bund aufgeteilt werden sollte.

U
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Nach der vorliegenden Verordnung stehen den Ländern für die Prüfung, Zu-
sammenfassung und Weiterleitung der Daten an das Bundesministerium für
Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) fünf Monate zur Verfü-
gung. Dieser Zeitraum verkürzt sich auf 3 ½ Monate, wenn den Betrieben eine
Terminverlängerung nach § 4 Abs. 2 gewährt wird.
Dem Bund stehen für die Zusammenfassung der Länderdaten neun Monate zur
Verfügung. Die Daten werden der vom BMU beauftragten Stelle elektronisch
und so aufbereitet zugeleitet, dass sie unmittelbar in die dortige Datenbank ein-
gelesen werden können. Der Zeitbedarf für die Erfassung, Bewertung und Zu-
sammenfassung der Daten durch die Länder ist daher erheblich höher als der
Zeitbedarf für die Zusammenfassung der Daten beim Bund durch die vom
BMU beauftragte Stelle.
EPER ist ein medienübergreifendes Kataster. Wie bei der ersten Berichterstat-
tung, die im Jahre 2003 erfolgt ist, sollen auch künftig die Daten nach einem
zwischen Bund und Ländern abgestimmten Verfahren bereits in den Ländern
medienübergreifend gebündelt werden. Bei der Festlegung des Übermittlungs-
termins in § 4 der 11. BImSchV ist daher auch der Zeitbedarf für die die Erhe-
bung der für EPER erforderlichen Daten aus den anderen Medien und die an-
schließende medienübergreifende Zusammenfassung in den Ländern zu be-
rücksichtigen.

16. Zu Anhang 2 Spalte "Inhalt der Emissionserklärung" Zeile "Betreiber",
"Werk/Betrieb", "Anlagen" und "Anlageteile und Nebeneinrichtungen (AN)"
Fußnote 1) - neu -

In Anhang 2 Spalte "Inhalt der Emissionserklärung" ist jeweils neben den
Wörtern "Betreiber", "Werk/Betrieb", "Anlagen" und "Anlageteile und Neben-
einrichtungen (AN)" das Fußnotenzeichen "1)" einzufügen und folgende Fuß-
note nach der Tabelle anzufügen:

"1): Die Angaben liegen bei der zuständigen Behörde in der Regel vor, so dass
diese vom Betreiber nur aktualisiert oder ergänzt werden müssen."

Begründung:

Dieser Hinweis war bereits im Entwurfstext zur 11. BImSchV vom Februar
2003 Bestandteil. Die Erklärungspflichtigen sollen darauf hingewiesen werden,
dass die zuständige Behörde gemäß der jeweiligen Datenerfassungsprogramme
Stammdaten für die Emissionserklärung bereitstellt und diese bei Bedarf korri-
giert werden können. Die Vorgabe der Daten dient auch zur Vereinfachung des
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Aufwandes beim Betreiber und sichert eine eindeutige Zuordnung der Daten in
den jeweiligen Fachinformationssystemen der Länder. Die vorgegebenen Da-
ten sind teilweise eindeutige Ordnungsmerkmale für die Datenbanken in den
Ländern und sollten durch den Betreiber nicht verändert werden.

17. Zu Anhang 2 Spalte "Inhalt der Emissionserklärung" Zeile "Quellen"

In Anhang 2 Spalte "Inhalt der Emissionserklärung" Zeile "Quellen" sind die
Wörter "- Nummer der Anlagenteile und Nebeneinrichtungen" zu streichen.

Begründung:

Vereinfachung, da eine Zuordnung von Anlagenteilen und Nebeneinrichtungen
auch in den bisherigen Regelungen nicht erforderlich war und dieser Mehrauf-
wand als entbehrlich eingeschätzt werden kann. Anlagenteile und Nebenein-
richtungen können in den Erfassungsprogrammen auch unter den Anlagen-
nummern geführt werden.

18. Zu   Anhang 2 Spalte "Erläuterung" Zeile "Quellen",

Anhang 3 Spalte "Erläuterung" Zeile "Betriebseinrichtung" Satz 1

a) In Anhang 2 Spalte "Erläuterung" Zeile "Quellen" sind die Wörter "in
Gauß-Krüger-Koordinaten (+/- 10 m) der Deutschen Grundkarte (Maßstab
1 : 5000)" durch die Wörter "nach den in den Ländern verwendeten amtli-
chen Koordinaten" zu ersetzen.

b) In Anhang 3 Spalte "Erläuterung" Zeile "Betriebseinrichtung" Satz 1 sind
die Wörter "Gauß-Krüger" durch die Wörter "den in den Ländern verwen-
deten amtlichen Koordinaten" zu ersetzen.

Begründung:

Nicht in allen Ländern findet zur amtlichen Lagebestimmung das Gauß-Krüger
Koordinatensystem Verwendung. Es ist nicht erkennbar, aus welchen Gründen
den Betreibern in diesen Fällen die Umrechnung in Gauß-Krüger-Koordinaten
auferlegt werden soll.
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19. Zu Anhang 2 Spalte "Erläuterung" Zeile "Emissionen"

In Anhang 2 Spalte "Erläuterung" Zeile "Emissionen" sind die Wörter "in die
Luft" zu streichen.

Begründung:

Entsprechend § 2 Nr. 2 handelt es sich im Rahmen dieser Rechtsverordnung
bei Emissionen ausschließlich um Luftverunreinigungen. Eine nochmalige Er-
läuterung an anderer Stelle ist aus diesem Grund entbehrlich.

B

20. Der Finanzausschuss und der Ausschuss für Innere Angelegenheiten emp-
fehlen dem Bundesrat, der Verordnung gemäß Artikel 80 Abs. 2 des Grundge-
setzes zuzustimmen.

C

21. Der federführende Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsi-
cherheit und der Agrarausschuss empfehlen dem Bundesrat ferner die An-
nahme nachstender

E n t s c h l i e ß u n g:

Die Bundesregierung wird gebeten, für einheitliche Grundlagen für den Aufbau
des Europäischen Schadstoffregisters Sorge zu tragen und einen einheitlichen
Vollzug der Verordnung über Emissionserklärungen und Emissionsberichte si-
cherzustellen. Hierfür sind EU-einheitliche, aktuelle und validierte Emissions-
faktoren zu erarbeiten und den Ländern zur Verfügung zu stellen.
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Begründung:

Emissionsfaktoren sind ein wichtiger Bestandteil der Datenermittlung, sofern
keine Messwerte vorliegen. Die bestehenden Emissionsfaktoren sind zum Teil
völlig veraltet und nicht mehr korrekt. Insbesondere gilt dies für die Berech-
nung der Emissionen der Massentierhaltung.
Auf Grund der Neufassung der 11. BImSchV und den damit geänderten Erfas-
sungsformularen werden für die nunmehr auch umgehend zu überarbeitenden
Erfassungsprogramme der Länder aktuelle Emissionsfaktoren erforderlich.
Durch die Veränderung der Formulare sind wichtige Verknüpfungen für die
Berechnung nicht mehr gegeben. Eine automatische Berechnung ist derzeit
nicht möglich.
Generell sind den Betreibern aber auch dann Emissionsfaktoren anzubieten,
wenn diese nicht zu automatischen Berechnungen über das Erfassungspro-
gramm herangezogen werden.
Um einen einheitlichen Vollzug zu gewährleisten, ist eine bundesweite Vor-
gabe nötig.


